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Feier des Arbeitgebers  
zur Verabschiedung
Anlässlich des Eintritts des Vorstandsvorsitzen-
den in den Ruhestand und der Vorstellung des 
Nachfolgers veranstaltete der Arbeitgeber, ein 
Geldinstitut, einen Empfang. Die Einladungen 
wurden nach unabhängig von der konkreten Ver-
anstaltung festgelegten geschäftsbezogenen Ge-
sichtspunkten ausgesprochen. Die Gästeliste 
setzte sich aus früheren und aktuellen Vorstands-
mitgliedern des Geldinstituts, ausgewählten 
Arbeitnehmern, dem Verwaltungsrat, sowie An-
gehörigen des öffentlichen Lebens aus Politik, 
Verwaltung sowie bedeutenden Unternehmen 
und Institutionen aus der Region zusammen. 
Ebenso waren Vertreter von Banken und Spar-
kassen, Verbänden, Kammern und kulturellen 
Einrichtungen, Pressevertreter sowie acht Fami-
lienangehörige des scheidenden Vorstands ge-
laden. Insgesamt nahmen ca. 300 Gäste an dem 
Empfang teil. 
Das Finanzamt wertete den Empfang nicht als 
Betriebsveranstaltung, da nicht alle Arbeitnehmer 
eingeladen waren. Die gesamten von dem Geld-
institut getragenen Kosten wurden dem schei-
denden Vorstand als Arbeitslohn zugerechnet. 
Dieser Auffassung hatte bereits das Niedersäch-
sische FG mit Urteil vom 15.4.2023 (8 K 66/22) 
eine Absage erteilt. Bei einem ausschließlichen 
Auftreten des Arbeitgebers als Gastgeber, wo-
für u. a. sprach, dass die Feier in den Geschäfts-
räumen stattgefunden hat und die Gästeliste von 
der Arbeitgeberin bestimmt wurde, nur wenige 
persönliche Gäste geladen waren und der neue 
Vorstandsvorsitzende vorgestellt wurde, liegt ein 
Fest des Arbeitgebers und damit eine betrieb-
lich veranlasste Veranstaltung vor. Nur der auf 
den scheidenden Vorstand und seine persönlichen 
Gäste entfallende Anteil der Kosten für den Emp-
fang waren als Arbeitslohn zu berücksichtigen.

Der BFH hat die vom Finanzamt eingelegte Re-
vision nun mit Urteil vom 19.11.2025 (VI R 18/24) 
verworfen und ging in seinem Urteil zudem über 
die Entscheidung des FG hinaus. Bei einer von 
einem Arbeitgeber finanzierten Feierlichkeit liegt 
nur dann Arbeitslohn vor, wenn es sich um eine 
private Feier des Arbeitnehmers handelt. Ob es 
sich um ein Fest des Arbeitgebers oder des Arbeit-
nehmers handelt, ist unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalles zu prüfen. Außer dem 
Anlass des Festes ist bedeutsam, wer als Gast-
geber auftritt, wer die Gästeliste festlegt, wo 
gefeiert wird und auch der Charakter des Festes. 
Diese Grundsätze hatte der BFH bereits in seinem 

Urteil vom 28.1.2003 (VI R 48/99) zur Geburts-
tagsfeier eines Vorstandsmitglieds einer Genos-
senschaftsbank aufgestellt und sie nun auf die 
Verabschiedung eines Vorstandsvorsitzenden in 
den Ruhestand angewandt. Die Verabschiedung 
hat überwiegend beruflichen Charakter. Sie stellt 
den letzten Akt im aktiven Dienst des Arbeit-
nehmers bei seinem Arbeitgeber dar und ist folg-
lich Bestandteil der Berufstätigkeit. Bezüglich 
der anteiligen Kosten für den verabschiedeten 
Vorstand und dessen private Gäste hat der BFH 
entschieden, dass entgegen der Auffassung des 
FG kein Arbeitslohn vorliegt, wenn die Teilnahme 
von Familienangehörigen, wie im Urteilsfall, ge-
sellschaftsüblich ist.
Der BFH bekräftigt mit diesem Urteil, dass Unter-
nehmen die Kosten für die Verabschiedung aus-
scheidender Arbeitnehmer ohne lohnsteuerliche 
Folgen tragen können, solange es sich um eine 
betriebliche Feier handelt. Die ausführliche Do-
kumentation der betrieblichen Veranlassung, 
d. h. aller genannten Prüfpunkte, ist daher un-
erlässlich, wenn eine Lohnversteuerung vermie-
den werden soll.

Konzernübergreifender 
Rabattfreibetrag
Das Niedersächsische FG hatte über folgenden 
Sachverhalt zu urteilen: Eine konzernangehörige 
Dienstleistungsgesellschaft übernimmt für eine 
andere konzernangehörige GmbH den Vertrieb 
von Waren gegenüber Endverbrauchern. Dabei 
führt sie den Vertrieb operativ durch mit Perso-
nal, Warenpräsentation, Kundenkontakt, Rech-
nungsstellung, usw. Die Waren sind jedoch Eigen-
tum der GmbH, die Verkäufe erfolgen im Namen 
und auf Rechnung der GmbH. Beim Kauf von 
Waren aus dem Angebot der arbeitgebenden 
Dienstleistungsgesellschaft erhalten Arbeitneh-
mer Rabatte. Diese Rabatte blieben seitens des 
Arbeitgebers im Hinblick auf die Anwendung des 
Rabattfreibetrags nach § 8 Abs. 3 EStG lohn-
steuerlich unberücksichtigt. 

Nach Ansicht der Finanzverwaltung war eine 
Lohnversteuerung angezeigt, weil 
•	 die Dienstleistungsgesellschaft die Waren nicht 

selbst herstellt, 
•	 sie nur im Namen und auf Rechnung der GmbH 

handelt,
•	 die wesentlichen Vertriebsentscheidungen von 

der GmbH getroffen werden und

•	 es sich bei der Tätigkeit der Dienstleistungs-
gesellschaft nur um reine Verkaufstätigkeiten 
handelt, die jedoch keinen gewichtigen Beitrag 
zum Vertrieb darstellen.

Die Erfassung erfolgte als Drittlohn, da der Ra-
battfreibetrag nicht als konzernübergreifend an-
wendbar eingeordnet wurde. 

Dieser Ansicht folgten die Richter nicht (Nieder-
sächsisches FG, Urt. v. 10.12.2025 – 3 K 78/25). 
Die Hauptaufgabe der Dienstleistungsgesellschaft 
lag im Vertrieb der Waren der GmbH, mit denen 
sie gegenüber Endverbrauchern am Markt auf-
getreten ist. Der Vertreibereigenschaft steht nicht 
entgegen, dass nur Waren der GmbH nach deren 
Vorgaben vertrieben wurden. Der Beitrag der 
Dienstleistungsgesellschaft wurde als so gewich-
tig angesehen, dass ohne sie kein Verkauf mög-
lich wäre. Aufgrund dieses wesentlichen Beitrags 
zum Vertrieb der Waren rechnete das Gericht 
den Vertriebsprozess der Dienstleistungsgesell-
schaft zu und damit einhergehend die Vertrei-
bereigenschaft. Ein vom Gesetzgeber nicht ge-
wünschter Belegschaftshandel lag nicht vor, da 
die Rabatte für Waren gewährt wurden, die die 
Dienstleistungsgesellschaft für die GmbH gegen-
über einer großen Anzahl von Endkunden ver-
treibt. Ein Vertrieb überwiegend für den Bedarf 
der eigenen Arbeitnehmer liegt daher nicht vor. 
Gegen diese Entscheidung ist Revision (VI R 1/26) 
beim BFH anhängig. 
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